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Baar, Dezember 2006 
 
 
Wirkungskreis 
Diese Benutzungsordnung gilt auf dem Areal SkaterPark und AktionsHaus cube (siehe Situati-
onsplan). 

Platzordnung 
Das Zusammentreffen verschiedener Gruppen und die Vielfalt der persönlichen Interessen der 
Benutzer/-innen erfordern von allen Beteiligten gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz und 
Hilfsbereitschaft. In diesem Sinne ist die Aufrechterhaltung einer vernünftigen Platzordnung 
gemeinsame Sache der Animatoren/Animatorinnen und den Benutzenden. 

Benutzung 
Das Areal steht allen Jugendlichen zur Gestaltung ihrer Freizeit zur Verfügung. Wir erwarten 
von den Benutzenden, dass sie sich am Betrieb des SkaterPark sowie an der Planung und 
Durchführung von Aktivitäten beteiligen.  

Leitung  
Die Animatoren/Animatorinnen sind für den Betrieb verantwortlich. Den Anordnungen des A-
nimators/der Animatorin ist Folge zu leisten. Die Animatoren/Animatorinnen stehen bei aktuel-
len Problemen für Einzel- oder Gruppengespräche zur Verfügung. Reklamationen über die Ani-
matoren/Animatorinnen sind an die Leitung der Dienststelle Jugend zu richten. 

Betriebsteam 
Den Anordnungen des Betriebsteams ist Folge zu leisten. 

Information 
Betriebsmitteilungen und Informationen werden im Schaukasten aufgehängt und sind verbind-
lich. Alle Benutzer/-innen sind berechtigt, nach Absprache mit den Animatoren/Animatorinnen, 
eigene Mitteilungen und Hinweise im Schaukasten zu veröffentlichen. 

Drogen 
Das Betäubungsmittelgesetz gilt uneingeschränkt. Es ist verboten, Drogen zu konsumieren, zu 
Drogenkonsum zu verleiten, sowie mit Drogen zu handeln oder diese herumzuzeigen. 

Alkohol 
Es dürfen keine alkoholischen Getränke mitgebracht werden.  

Tabak 
Das Areal ist eine rauchfreie Zone.  

Beschädigung 
Mutwillige Schadensverursacher/-innen haben für entstandene Schäden selbst aufzukommen. 

Nachtruhe 
Die Nachtruhe muss eingehalten werden. Ab 22.00 Uhr ist auf dem Areal Musik und Lärm un-
tersagt.  

Ausweisung 
Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzungsordnung führt zu einer Verwarnung oder einem 
Arealverbot.  


